
 
 BETRIEBS-

ANWEISUNG 
Gem §14 GefStoffV 

Nächste Überprüfung (jährlich): 
 
April 2020 

ARBEITSBEREICH: PHYSIKALISCHE 
PRAKTIKA 
ARBEITSPLATZ:  S3040, S3100,… 

TÄTIGKEIT:   
Schaumreiniger 

BEARBEITER: S. Glüge 
 
VERANTWORTLICHER: K. Sebald 

Gefahrstoffbezeichnung 
 New All Purpose Foam Cleaner: Gemisch 

Propanol-2       Butan                 Propan             u.a. 
CAS: 67-63-0       CAS: 106-97-8    CAS: 74-98-6    
Formel: C3H8O     Formel: C4H10      Formel: C3H8 

Gefahren für Mensch und Umwelt    

 

  

• Dämpfe können sich über große Distanz ausbreiten und durch Zündquellen zur Zündung, zum 
Flammenrückschlag oder zur Explosion gebracht werden. 

• Behälter steht unter Druck.  
H222: Extrem entzündbares Aerosol. 
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung 
           bersten 
H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 
Enthält Butylglykol, bei Verschlucken giftig!! 
 
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 
 

• Oberstes Gebot beim Umgang mit brennbaren Stoffen ist die Sauberkeit am Arbeitsplatz! 
• Beachtung von Warn- Gebots- und Verbotszeichen einschließlich der Gefahrensymbole und 

Sicherheitsratschläge (H+P - Sätze !) 
• Lagerung: Spraydose in einem trockenem gut gelüfteten Raum lagern. 
• Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. 
• Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen und von Nahrungsmitteln fernhalten. 
• Nach Benutzung des Schaumreinigers sind die Hände gründlich zu waschen. 
• Von Zündquellen fernhalten. 
• Anwendung des Schaumreingers nur kurzzeitig und bei guten Belüftung des Raumes erlaubt. 

P210: Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen 
           fernhalten. Nicht rauchen. 
P260: Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.. 
 

 Notruf 9-1111                    Verhalten im Gefahrfall           Leitwarte 07 
 • Im Brandfall mit geeigneten Löschmitteln vorgehen (Wassernebel, CO2, Pulver). 

• Im Brandfall ist die Entstehung gefährlicher Brandgase/Dämpfe möglich. 
• Den Bereich räumen. 
• Nach Verschütten, Auslaufen: Dämpfe nicht einatmen!  Ausreichend lüften. 
• Im Notfall über:9-1111 Feuerwehr/Polizei und über:07 (zentrale Leitwarte) Hilfe anfordern. 
• Bei Störungen Aufnahme der Arbeiten erst nach Freigabe durch die technischen Mitarbeiter. 

Erste Hilfe                                

 

• Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen nicht hautreizend. 
• Nach Augenkontakt: Mit Wasser bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten lang ausspülen. 

Augenarzt hinzuziehen. 
• Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Erbrechen vermeiden. Sofort Arzt hinzuziehen 
• Nach Einatmen: Frischluft. Atemwege freihalten. Evtl. Arzt hinzuziehen. 

Sachgerechte Entsorgung 
• Die Spraydosen sind der Entsorgung zuzuführen. Auch völlig entleerte Dosen dürfen nicht in den 

Restmüll. 
• Ansprechpartner: Hotline ( 60088). 

 
 

 
 
Datum:   8. April 2019       Verantwortliche(r):______________________ 
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